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Syspro-Gitterträger St 2005 für Syspro-Elementwand   

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst 13 Seiten und fünf Anlagen.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des 
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. 
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls 
Kopien zur Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 
Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 
Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt 
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 

1.1 Regelungsgegenstand 

Regelungsgegenstand sind 100 mm bis 360 mm hohe Syspro-Gitterträger St 2005. Diese 
müssen Anlage 1 entsprechen. 

1.2 Verwendungsbereich 

Die Gitterträger dürfen in SYSPRO-Elementwänden ohne Vorspannung eingebaut werden, 
die aus jeweils zwei werkmäßig hergestellten geschosshohen Fertigplatten mit einer 
Mindestdicke von 45 mm bestehen. Die Fertigplatten werden durch einbetonierte Syspro-
Gitterträger St 2005 miteinander verbunden und auf der Baustelle nach dem Einbau mit 
Ortbeton verfüllt. Die Dicke des Ortbetonkerns darf in der Regel 100 mm, bei Verwendung 
eines Fließbetons 70 mm, nicht unterschreiten. 

Die Gitterträger dürfen als Zug-, Biegezug-, Biegedruck-, Druck-, Verbund- und 
Querkraftbewehrung sowie als Bewehrung nach DIN EN 1992-1-1 zusammen mit 
DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 9.6.4 (2) in der Syspro-Elementwand angewendet werden 
und müssen die Aufnahme des horizontalen Frischbetondrucks (Schalungsdrucks) beim 
Betonieren des Ortbetonkerns sicherstellen. 

Für die Ermittlung der Schnittgrößen dürfen Verfahren nach der Plastizitätstheorie und 
nichtlineare Verfahren nicht angewendet werden.  

Die Plattenwände dürfen als unbewehrte und bewehrte Außen- und Innenwände bei 
vorwiegend ruhenden Verkehrslasten eingesetzt werden. 

Eine Verwendung bei nicht vorwiegend ruhenden Verkehrslasten und in Fabriken und 
Werkstätten mit schwerem Betrieb, also für Wände, auf denen Decken mit einer gleichmäßig 
verteilten charakteristischen Verkehrslast > 10 kN/m² belastet sind, ist nicht zulässig. 

Für Plattenwände mit einer Wärmedämmung zwischen Fertigplatte und Ortbeton ist eine 
gesonderte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

Die Syspro-Gitterträger St 2005 bestehen aus:  

- einem Obergurt aus einem Stab, ∅ = 5 bis 12 mm, 

- einem Untergurt aus zwei Stäben, ∅ = 5 bis 8 mm und 

- Diagonalen ∅ = 5 bis 7 mm. 

Die Gitterträgerstäbe dürfen aus geripptem Betonstahl in Ringen B500A und B500B bzw. 
aus Bewehrungsdraht B500A+G nach DIN 488-3 bestehen. 

Die Gitterträgerstäbe müssen die Eigenschaften des entsprechenden Stahles nach 
DIN 488-1 aufweisen.  

Alle verwendeten Stähle müssen für maschinelles Widerstandspunktschweißen geeignet 
sein. 

Die Scherfestigkeiten der Schweißpunkte am Ober- bzw. Untergurt sind beim Deutschen 
Institut für Bautechnik hinterlegt.  

2.2 Herstellung und Kennzeichnung 

2.2.1 Herstellung Gitterträger 

Es gilt die DIN 488-5, falls in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt wird.  

el
ek

tro
ni

sc
he

 k
op

ie
 d

er
 a

bz
 d

es
 d

ib
t: 

 z
-1

5.
2-

34
1

Auszug


